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Neues Informationsverfahren zur Höhe 
der Krankenversicherungsbeiträge der 
Rentner 
 
Münster, 02. März 2007 

 
Die meisten Krankenkassen haben zum 1. Januar 2007 ihren Beitragssatz erhöht. Drei 

Kalendermonate später werden auch die von den Rentnern zu zahlenden Krankenver-

sicherungsbeiträge angehoben. 

 

Beginnend mit der Rentenzahlung für April 2007 werden für krankenversicherungspflichtige 

Rentner die höheren Beiträge von der Deutschen Rentenversicherung an die Kranken-

kassen abgeführt. Für die Rentenbezieher wird sich dadurch der Auszahlungsbetrag der 

Rente verringern.  

 

Über die Änderung des Beitrags zur Krankenversicherung werden die Rentner in der Regel 

nicht mehr durch einen Bescheid der Rentenversicherung unterrichtet. Um das Ver-

waltungsverfahren zu vereinfachen, nutzt die Rentenversicherung die Möglichkeit der 

Information der Rentner über die Kontoauszüge der Kreditinstitute und Banken. 

 

Alle krankenversicherungspflichtigen Rentner, die bisher noch nicht in ihrem Renten-

bescheid über das „Kontoauszugsverfahren“ informiert worden sind, sind in den letzten 

Tagen in einem Informationsschreiben der Deutschen Rentenversicherung Westfalen über 

das geänderte Verfahren unterrichtet worden. 

 

Bei Rückfragen zu diesem Verfahren stehen unsere Experten am kostenlosen Servicetele-

fon der Deutschen Rentenversicherung Westfalen unter 0800 1000 480 11 zur Verfügung. 
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